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für in den usA nicht geMeldete, Ausländische bAnkkonten

 
Der Internal Revenue Service hat soeben eine neue Zusammenfassung für US-Steuerpflichtige mit doppel-
ter Staatsbürgerschaft veröffentlicht (Fact Sheet FS-2011-13, December 2011).  Das Fact Sheet richtet sich 
an US-Staatsbürger, die neben der amerikanischen noch eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, und die 
ihren Erklärungspflichten zur US-Einkommensteuer und zur Offenlegung von außerhalb der USA geführten 
Bankkonten in der Vergangenheit nicht nachgekommen sind, dies aber bereinigen möchten.  

Das Fact Sheet beschreibt Grundsätze zur Festsetzung von Strafen für nichteingereichte Erklärungen und 
Ausnahmen davon.  Inhaltlich werden insbesondere für US-Steuerpflichtige mit doppelter Staatsbürger-
schaft Gründe aufgelistet, denen strafmindernde oder strafbefreiende Wirkung zukommen.

Noch einmal zum Hintergrund

Jeder US-Staatsbürger ist verpflichtet jährlich eine US-Steuererklärung abzugeben und die weltweit erziel-
ten Einkünfte zu erklären und zu versteuern.  Darüber hinaus unterliegen US-Personen unter bestimmten 
Voraussetzungen einer Meldepflicht, wenn sie über ausländische Bankkonten verfügen (Report of Foreign 
Bank and Financial Accounts – FBAR; Formular TD F 90-22.1).  Die Meldepflicht besteht, sofern die 
Salden aus den Konten zu einem beliebigen Zeitpunkt im Laufe des Kalenderjahres kumulativ den Betrag 
von USD 10.000 überschreiten.  Hierbei werden alle Konten im Eigentum einer meldepflichtigen Person 
erfasst.  Dazu zählen auch Konten von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, an denen die 
meldepflichtige Person direkt oder indirekt zu mehr als 50 % beteiligt ist. 
 
Bei Kapitalgesellschaften wird in diesem Zusammenhang auf das Kapital oder die Stimmrechte abgestellt.  
Bei der Personengesellschaft wird die Meldepflicht aufgrund des Anteiles am Kapital oder am Ergebnis 
bestimmt.  Anzugeben sind darüber hinaus auch Konten, die treuhänderisch für andere Personen gehalten 
werden sowie Konten über die eine Person formell oder faktisch verfügen kann.
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FBAR-Strafen

Für eine Verletzung der Meldepflicht im Ausland geführter Konten sind im Gesetz Strafen vorgesehen.  
Diese Strafen hängen von der Schwere der Pflichtverletzung ab.  Hierbei sind drei Tatbestände zu unter-
scheiden:

 1.   Die Erträge aus den ausländischen Konten wurden in den jeweiligen Steuererklärungen ordnungs-  
  gemäß ausgewiesen und versteuert.  Allerdings wurden die ausländischen Bankkonten ohne Ab-  
  sicht (not willfully) nicht separat gemeldet.  Bei einer Verletzung der Meldepflicht kommt es je-  
  weils zu einer Verwaltungsstrafe in Höhe von USD 10.000, welche pro Jahr und für jedes nicht   
  gemeldete Konto erhoben wird.  Von einer Strafe kann allerdings dann abgesehen werden, wenn   
  ein Rechtfertigungsgrund (reasonable cause) vorliegt.
  
 2.   Die Erträge aus den ausländischen Konten wurden in den jeweiligen Steuererklärungen ord-  
  nungsgemäß ausgewiesen und versteuert.  Allerdings wurden die ausländischen Bankkonten ab  
  sichtlich (willfully) nicht separat gemeldet.  In solchen Fällen kommen deutlich höhere Strafen   
  zur Anwendung.  Diese betragen jährlich 50 % des Betrages, der sich zur Zeit der Pflichtverlet-  
  zung auf dem Bankkonto befindet (daher maximal 300 % für sechs Jahre), mindestens jedoch   
  USD 100.000 pro Pflichtverletzung.  Zusätzlich zur Verwaltungsstrafe kann auch eine strafrecht-  
  lich relevante Maßnahme (Bußgeld bis zu USD 250.000 oder Haft bis zu 5 Jahren) verhängt werden.
  
 3.   Es wurden weder die Erträge aus den ausländischen Konten in den jeweiligen Steuererklärungen   
  ordnungsgemäß ausgewiesen und versteuert, noch wurden die ausländischen Bankkonten gemel-  
  det.  In diesem Fall unterliegt die absichtliche Unterlassung ebenfalls einer Verwaltungsstrafe von  
  jährlich 50 % des Betrages, der sich zur Zeit der Pflichtverletzung auf dem Bankkonto befindet   
  (daher maximal 300 % für sechs Jahre), mindestens jedoch USD 100.000 pro Pflichtverletzung.    
  Zusätzlich zur Verwaltungsstrafe kann eine strafrechtlich relevante Maßnahme (Bußgeld bis zu   
  USD 500.000 oder Haft bis zu 10 Jahren) verhängt werden.
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Faktoren der Strafbemessung – Rechtfertigungsgründe aufgrund des neuen Fact Sheets

Zur Beurteilung der Frage, ob ein Rechtfertigungsgrund für die verletzte Meldepflicht ausländischer Konten 
vorliegt, soll der Internal Revenue Service nunmehr insbesondere folgende Tatbestände berücksichtigen:

 •   Der Steuerpflichtige hat sich auf die Beratung eines Steuerberaters verlassen, welcher über die   
  Existenz der ausländischen Bankkonten informiert war.
 •   Das nicht-offengelegte Konto wurde aus legitimen Gründen eröffnet und es bestand zu keiner   
  Zeit die Absicht, Einkommen oder Vermögen absichtlich zu verheimlichen.
 •   Es bestand keine US-Steuerschuld für die fraglichen Jahre oder die Steuerschuld war im Vergleich  
  zu den ausländischen Konten so gering, dass diese vernachlässigt werden kann.
  
Faktoren, die gegen einen Rechtfertigungsgrund für die verletzte Meldepflicht ausländischer Konten spre-
chen, sind gemäß dem Internal Revenue Service folgende:

 • Der Hintergrund und die Ausbildung des Steuerpflichtigen lassen vermuten, dass der Steuer-  
  pflichtige von der Meldepflicht hätte wissen müssen. 
 •   Die nicht-offengelegten Konten führten zu einer Steuernachzahlung bzw. Steuerschuld.
 •   Der Steuerpflichtige hat die Existenz der im Ausland geführten Konten absichtlich dem Ersteller   
  seiner US-Steuererklärungen verschwiegen. 

Ein einzelner dieser Faktoren ist nicht entscheidend zur Beurteilung eines Rechtfertigungsgrundes, viel-
mehr ist das Gesamtbild aller Faktoren ausschlaggebend.  Es kommt somit zur Abwägung aller genannten 
Faktoren.

Obwohl der Internal Revenue Service Richtlinien zur Festsetzung von FBAR Strafen erlassen hat, wird 
US-Finanzbeamten aufgrund des Fact Sheets ein gewisser Entscheidungsspielraum eingeräumt.  Demnach 
kann ein US-Finanzbeamter nach Beurteilung aller Umstände anhand der genannten Fakten entscheiden, 
ob eine FBAR-Strafe grundsätzlich gerechtfertigt ist, oder zu hoch oder zu niedrig festgesetzt wurde.   
Ein US-Finanzbeamter darf unter Umständen sogar ganz von einer monetären Strafe absehen und nur eine 
schriftliche Belehrung oder Warnung an den Steuerpflichtigen aussprechen.
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Sollte ein US-Staatsbürger erfahren, dass er seiner Meldepflicht in Bezug auf ausländische Bankkonten in 
der Vergangenheit nicht nachgekommen ist, dann empfiehlt der Internal Revenue Service die umgehende 
Erstellung und Abgabe der Foreign Bank Account Reports der letzten sechs Jahre mit zusätzlicher Begrün-
dung, warum die Konten verspätet gemeldet wurden.  Auf diese Weise kann der US-Finanzbeamte fest-
stellen, ob strafbefreiende oder strafmildernde Faktoren vorliegen.

Von der Festsetzung von FBAR-Strafen wird abgesehen, wenn der Steuerpflichtige gegenüber dem Inter-
nal Revenue Service einen Rechtfertigungsgrund nachweisen kann.

Der Hintergrund dieser Entwicklung geht auf diplomatische und politische Interventionen Kanadas zurück.  
Kanada weigert sich, FBAR-Strafen im Namen der USA zu vollstrecken, und zwar mit der Begründung, 
dass es sich hierbei nicht um Strafen im Zusammenhang mit einer Einkommensteuerschuld handelt.  Nach 
Abkommensrecht wären sie daher nicht verpflichtet, diese zu vollstrecken.  Die Änderung wurde in Bera-
terkreisen mit verhaltenem Optimismus aufgenommen, da erst abgewartet werden muss, wie die Finanz-
verwaltung mit den neuen Anweisungen in der Praxis umgeht.

Offen ist auch, inwieweit das Fact Sheet auf Steuerpflichtige, die sich bereits im Voluntary Disclosure Pro-
gram befinden, angewendet wird und inwieweit Steuerpflichtige mit einer „Green Card“ sich auf die 
Rechtfertigungsgründe berufen können, da sich diese möglicherweise in einer ähnlichen Situation wie US-
Staatsbürger befinden könnten.
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Unsere Kanzlei

Wir sind eine führende US-Steuerberatungsgesellschaft für deutsch-
sprachige Mandanten in den USA. Unsere Beratungsleistungen
umfassen die Bereiche Steuerplanung und Compliance und berück-
sichtigen dabei insbesondere die Anforderungen von Private Clients
sowie Tochtergesellschaften mittelständischer Unternehmen aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Schwerpunkte unseres Dienstleistungsangebotes sind sämtliche
Bereiche der US-Rechnungslegung und US-Besteuerung, insbeson-
dere Unternehmensteuerrecht, Erb- bzw. Nachlasssteuerrecht
sowie Immobiliensteuerrecht. Unsere Kanzlei wurde 1995 von
Gerald Brix mit Hauptsitz in New York gegründet.


